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§ 541 ASVG Einstellung von
Leistungen und

Unwirksamerklärung des
Nachlasses von Verbindlichkeiten

aus der Sozialversicherung auf
Grund des Verbotsgesetzes 1947.

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Sind nach § 23 des Verbotsgesetzes 1947, BGBl. Nr. 25, Leistungen aus der Sozialversicherung ganz oder

teilweise einzustellen oder der Nachlaß von Verbindlichkeiten aus der Sozialversicherung unwirksam zu erklären,

so hat der zuständige Versicherungsträger dies bescheidmäßig festzustellen. Das gleiche gilt, wenn

bescheidmäßig festgestellte Anwartschaften im Sinne der angeführten Bestimmung ganz oder teilweise

aufzuheben sind. Zu erstattende Beträge sind im Bescheid ziffernmäßig anzuführen.

2. (2)Rechtsmittel gegen Bescheide nach Abs. 1 haben keine aufschiebende Wirkung.

3. (3)Zur Hereinbringung der nach Abs. 1 zu erstattenden Beträge kann mangels anderweitiger ausreichender

Deckung auf rückständige Rentenbeträge und auf solche für die Zeit des vollständigen Unterhalts in einer Anstalt

bis zu ihrer vollen Höhe, auf andere Rentenbeträge bis zu ihrer halben Höhe gegriffen werden. Kinderzuschüsse

und Waisenrenten dürfen nicht herangezogen werden.

In Kraft seit 01.01.1956 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/23
file:///

	§ 541 ASVG Einstellung von Leistungen und Unwirksamerklärung des Nachlasses von Verbindlichkeiten aus der Sozialversicherung auf Grund des Verbotsgesetzes 1947.
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


